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Gemeinde Benz - Gemeindevertretung Benz

Beschlussvorlage-Nr:
GVBe-0368/20

Beschlusstitel:
Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur 
Auftragsvergabe: Herstellung einer Feuerwehraufstellfläche in Benz

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Radünzel

Datum:
09.11.2020

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung Benz Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Benz beschließt die Eilentscheidung des 
Bürgemeisters vom 07.12.2020 gem. § 39 Abs. III S. 4 Kommunalverfassung M-V zur 
Auftragsvergabe für die Herstellung einer Feuerwehraufstellfläche am Ortsausgang Richtung 
Neppermin in der Fritz-Behn-Straße in Benz an die Firma DauerBau GmbH, Heringsdorf, mit 
einer Angebotssumme in Höhe von 9.698,32 € zu genehmigen. 

Sachverhalt:

Siehe Text Eilentscheidung

Finanzielle Auswirkungen:

Die Finanzierung ist im Haushalt 2020 gesichert.  

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
Benz 8



Entscheidung des Bürgermeisters der Gemeinde Benz, Enrico Tesch 
 
Auftragsvergabe:  Herstellung einer Feuerwehraufstellfläche 
 
Der Hydrant befindet sich am Ortsausgang in Richtung Neppermin in der Fritz-Behn-Straße. 
Die Fläche davor ist zum Befahren nicht geeignet und muss befestigt werden.  
Für diese Leistung wurden Fachfirmen um die Abgabe eines Angebotes gebeten: 
  

Anbieter Angebotssumme 

DauerBau GmbH, Heringsdorf   9.698,32 € 

Tiefbau Sommerfeld, Anklam 11.697,37 € 

Tiefbauunternehmen Lassan GmbH 10.661,62 € 

ASA Bau GmbH, Greifswald Keine Angebotsabgabe 

FGW Bau GmbH, Friedland Keine Angebotsabgabe 

 
Nachweis der Dringlichkeit: 
Da eine Gemeindevertretersitzung in diesem Jahr nicht mehr stattfindet, wurde die 
Eilentscheidung gem. § 39  III S. 3 KV getroffen. Der Auftrag soll schnellstmöglich ausgeführt 
werden. 
 
Der Sachbearbeiterin des Bauamtes, Frau Radünzel, wird die Ermächtigung erteilt, den 
Aufrag wie oben genannt sofort auszulösen.  
 
Gleichzeitig stelle ich an die Gemeindevertretung den Antrag, meiner Eilentscheidung gem. § 
39 III S. 4 KV zu genehmigen. 

 
 
Usedom/Benz, den 07.12.2020 
 
 
 
 
C. Hering       E. Tesch 
Leiterin FD Bau      Bürgermeister 
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